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Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Anhörung 
 
 

Mehrkosten für zusätzliche Betreuung 
 
 
 
Sachverhalt 
 
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 08.09.2016 bat Frau Hahn unter Punkt 11.4 
(Anlage 11) um die Beantwortung der folgenden Frage: 
 
Erlass zur Förderung von Kindertagesbetreuung, Sprachbildung und Hortmittagessen 2016. 
Hier: Umsetzung von Ziffer 1.4 des Erlasses betr. Mehrkosten für die zusätzliche Betreuung 
von Flüchtlingskindern. Wie werden die zusätzlichen Mittel des Landes in Norderstedt einge-
setzt? 
 
 
Antwort 
 
Der Kreis Segeberg hat gem. Ziffer 4.6 des genannten Erlasses für 2016 Landesmittel in 
Höhe von 58.693,63 € für die Abdeckung von gemeindlichen Mehrkosten für die Betreuung 
von Flüchtlingskindern an die Stadt Norderstedt weitergeleitet. 
 
Der Stadt Norderstedt entstehen in erster Linie zusätzliche Kosten durch die Sozialstaffeler-
mäßigungen. Gemäß dem Öffentlich-Rechtlichen Vertrag über die Übertragung von Aufga-
ben der Jugendhilfe durch den Kreis Segeberg auf die Stadt Norderstedt wurde eine pau-
schale Kreiserstattung der Norderstedter Sozialstaffelermäßigungen vereinbart. Die der 
Stadt zur Unterbringung zugewiesenen Flüchtlinge mit Kindern wurden dabei nicht gesondert 
berücksichtigt. Von diesen wird nunmehr verstärkt der Anspruch auf einen Betreuungsplatz 
wahrgenommen. Bei ca. 25 auf einem Halbtagsplatz in einer KiTa betreuten Flüchtlingskin-
dern trägt die Stadt im Rahmen einer vollständigen Beitragsermäßigung bereits jährliche 
Kosten von 41.400 €.  
 
Hinzu kommen Schülerbeförderungskosten für den Transport der Kinder, die an der DaZ-
Förderung teilnehmen, zu den Angeboten des DaZ-Zentrums. Von den hierfür in 2015 ent-
standenen Aufwendungen in Höhe von ca. 60.000 € entfielen alleine ca. 50.000 € auf Schü-
lerfahrkarten für Fahrten der TeilnehmerInnen an den DaZ-Kursen innerhalb Norderstedts, 
die von der Stadt als freiwillige Leistung finanziert werden. 
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